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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Ausgaben für alkoholische Getränke im Jahr 2015 
BEZUG Ihre Anfrage vom 21.11.2016 
ANLAGE -- 

GZ  505-511.E-IFG 226-2016 (bitte bei Antwort angeben) 
 
 

 
Berlin, 06.12.2016 
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Sie beantragten mit Ihrer Anfrage vom 21.11.2016 Informationszugang nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz  des  Bundes  (IFG)  und  baten  um  Auskunft,  wie  viel  Euro  das 

Auswärtige Amt im Jahr 2015 für alkoholische Getränke ausgegeben hat. 

 

Das  Auswärtige  Amt  führt  keine  Verzeichnisse,  aus  denen  hervorgeht,  wie  viel  Euro  bei 

dienstlichen  Veranstaltungen  für  alkoholische  Getränke  ausgegeben  werden.  Der  Anteil 

der  Kosten  für  alkoholische  Getränke  wird  in  der  Regel  nicht  gesondert  ausgewiesen, 

sondern ist in dem Posten „Getränke“ inkludiert. 

 
Diese Auskunft ergeht gebühren- und auslagenfrei.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gabriele Graf 

 

 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 
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REFERAT: 505-IFG  

IFG-Anfragen@diplo.de 
www.auswaertiges-amt.de 


